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Vorwort
Der zweite Teil der Erläuterungen erscheint mit beträchtlicher, durch 

die Zeitverhältnisse bedingter Verzögerung. Ihm liegt der bis zi. De
zember 1940 geltende Worthut der allgemeinen Versicherungsbedin
gungen für die Haftpflichtversicherung zugrunde. Die Veränderungen, 
die dieser später, vor allem durch Anpassung an die Veränderungsnovelle 
Zum Versicherungsvertragsgesetz erfahren hat, sind zusammenhängend 
in Nachträgen behandelt und durchgehend mittels Verweisungen im 
Einzelfall berücksichtigt.

Diese doppelte Behandlung wurde nicht zuletzt in der Zuversicht 
unternommen, sie möchte imstande sein, bei der Fortentwicklung des 
Versicherungswesens, welche das Versicherungsrecht und damit die All
gemeinen Versicherungsbedingungen einschließen wird, brauchbare 
Dienste zu leisten; denn bei der Gestaltung des Kommenden wird man 
sich nicht ohne Nutzen der in der Vergangenheit gesammelten Erfah
rungen erinnern und bedienen.

H. Oberbach
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Vorbemerkung

Die für die Allgemeine Haftpflichtversicherung am 1. Januar 1941 
in Kraft getretene Novelle zum Versicherungsvertragsgesetz machte eine 
im gleichen Jahre erfolgte teilweise Neufassung der Allgemeinen Ver
sicherungsbedingungen erforderlich. Die §$ 1 bis 4 (Geil I der Erläu
terungen) blieben davon bis auf die Ergänzung in $ 2 Ziff. 3d und eine 
Angleichung des $ 3 I an $ 38 neue Lassung der Versicherungsvertrags
gesetzes unberührt.

Don den im Teil II erläuterten Bestimmungen (= §§ 5 bis 12 alte 
Lassung) wurde $ 7 ganz gestrichen, wesentliche Änderungen und Er
gänzungen erfuhren die $$ 5 und 6; in geringem Matze betroffen wurde 
$ 9 a.8, l— 8 n.L) durch Erweiterung seiner Absatz IV (= III n.Z.). 
Unverändert blieben die §§ 8, 10 (dessen Absatz IV schon 1939 auf 
verlangen des RAA. gestrichen worden war), 11, 12 a.Z. (— 7, 9, 10, 
11 n.Z.).

Der Kommentierung liegt der bis Ende 1940 geltende Tert zugrunde. 
Der Neufassung ist durch entsprechende Hinweise im Einzelfall und den 
§$ 5, 6, 9 beigegebene Anhänge Rechnung getragen.

Im folgenden werden abgedruckt;
1. die ADV. in der Lassung des Jahres 1941 (— n.L) im vollständigen 

Wortlaut,
2. die §§ 5 bis 12 der früheren Lassung (--- a.Z.).
Eine Wiedergabe der $§ 1 bis 4 a.L. erschien nach dem vorher Gesagten 

nicht geboten.

Allgemeine Versicherungs-Bedingungen für die 
Haftpflicht-Versicherung.

(Seffung ab 1.1.1941)

I. Versicherungsschutz (§§ 1—4). 
§ 1. Gegenstand der Versicherung. 1. Der Versicherer gewährt dem 

Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Lall, datz er wegen 
eines während der wirlsamteit der Versicherung eingetretenen Ereig
nisses, das den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von 
Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung 
von Lachen (Sachschaden) zur Lolge hatte, für diese Lolgen

OberLach, ^aftpsllcht.Derslcheruugsbeüluguooea. 1



2 Allgemeine Versicherungs-Bedingungen (n. 5 ).

auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

2. Ver Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht
a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachttägen an

gegebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten 
des Versicherungsnehmers sversichettes „Risilo");

b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versichetten Risilos, 
soweit sie nicht in dem halten oder Sühren von Luft-, Rraft- 
oder Wasterfahrzeugen (abgesehen von Ruderbooten) bestehen;

c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluß der 
Versicherung neu entstehen, gemäß $ 2 l Vorsorge-Versicherung).

3. Ver Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung aus
gedehnt werden auf die gesetzliche Haftpflicht wegen vermögensschädt- 
gung, die weder durch Personenschaden noch durch Sachschaden ent
standen ist, sowie wegen Abhandenkommens von Sachen. Auf die Ver
sicherung wegen Abhandenkommens von Sachen finden die Bestim
mungen über Sachschaden Anwendung.

§ 2. Vorsorge-Versicherung. §ür die Vorsorge-Versicherung (§ 1 
Ziff. 2c) gelten neben den sonstigen vettragsbestimmungen folgende 
besonderen Bedingungen:

1. Ver Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt einer 
neuen Risikos, ohne daß es einer besonderen Anzeige bedarf, ver Ver
sicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung des Versiche
rers, die auch durch einen der Prämienrechnung beigedruckten Hinweis 
erfolgen kann, binnen eines Monats nach Empfang dieser Aufforderung 
jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. Unterläßt der Versicherungs
nehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt innerhalb Monatsfrist nach 
Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung über die 
Prämie für das neue Risiko nicht zustande, so fällt der Versicherungs
schutz für dasselbe, rückwirkend vom Gefahreneintritt ab, fort. Tritt der 
versicherungsfall ein, bevor die Anzeige des neuen Risikos erstattet ist, 
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, daß das neue Risiko erst 
nach Abschluß der Versicherung und in einem Zeitpuntt eingetreten ist, 
in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war.

2. ver Versicherungsschutz wird auf den Betrag von 50000 RM. 
für Personenschaden und 5000 RM. für Sachschaden begrenzt, sofern 
nicht im Versicherungsschein geringere Veckungrsummen festgesetzt sind.

3. Ver Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefahren, welche 
verbunden sind mit
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a) dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino- und 
ZUmunternehmungen, Zirkussen und Tribünen, ferner von Luft
oder Wasserfahrzeugen aller Art (abgesehen von Ruderbooten) 
und dem Lenken solcher Zahrzeuge, sowie der Ausübung der 
Jagd;

b) der Verwendung von RSntgenapparaten;
c) Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Befdrderung, Verwendung 

von und handel mit explosiblen Stoffen, soweit hierzu eine be
sondere behdrdliche Genehmigung erforderlich ist;

d) Zühren oder halten von Kraftfahrzeugen.
6 3. Begimr and Umfang der versicheruugrfchutzer. I. Ver Bei* 

sicherungsschutz beginnt, vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung, mit 
der EinlSsung des Versicherungsscheins durch Zahlung der Prämie, der 
im Anträge angegebenen Kosten und etwaiger dffentlicher Abgaben, 

wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so 
ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Er gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch 
auf die Prämie nicht innerhalb von 3 Monaten vom Sälligkeitrtage 
an gerichtlich geltend gemacht wird.

Ist die Prämie zur Zeit der Eintritts der versicherungrfaller noch 
nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wird die erste Prämie erst nach dem als Beginn der versicherung 
kestgesetzten Zeitpuntt eingefordert, alsdann aber ohne Verzug gezahlt, 
so beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbatten Zeitpuntt. 

II. 1. Vie Leistungrpflicht der Versicherers umfaßt die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, den Ersatz der Entschädigung, welche der Versicherungs
nehmer auf Grund einer von dem Versicherer abgegebenen oder ge
nehmigten Anerkenntnisses, eines von ihm geschlossenen oder geneh
migten Vergleichs oder einer richterlichen Entscheidung zu zahlen hat, 
sowie die Abwehr unberechtigter Ansprüche. Bei Sachschäden ist die Lei
stungspflicht der Versicherers aus den Ersatz derjenigen Teils der Entschä
digung begrenzt, der den Betrag von 20 Hin. übersteigt, sofern im Ver
sicherungsschein oder seinen Nachträgen nichts anderes bestimmt ist. 

wird in einem Strafverfahren wegen einer Ereignisses, dar einen 
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Zolge 
haben kann, die Bestellung einer vetteidigerr für den versicherungr- 
nehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der 
Versicherer die gebührenordnungsmätzigen, gegebenenfallr die mit ihm 
besonderr vereinbatten häheren Kosten der vetteidigerr. hat sich der 
Geschädigte der öffentlichen Klage zwecks Erlangung einer Butze als 
Nebenkläger angeschlossen, so ersetzt der Versicherer auch die durch die 
Nebenklage erwachsenden notwendigen Kosten.
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hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungs
fall geschuldete Rente traft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm 
die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, so ist der Versicherer 
an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung verpflichtet.

2. Zur den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im 
Versicherungsschein angegebenen Versicherungssummen die Höchstgrenze 
bei jedem Schadensereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich der Ver
sicherungsschutz auf mehrere entschüdigungspslichtige Personen erstreckt. 
Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache 
pbet mehrere Schäden aus Lieferungen der gleichen mangelhaften 
toaten gelten als ein Schadensereignis.

5. Kommt es in einem versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
den Anspruch zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Geschädigten 
oder dessen Rechtsnachfolger, so führt der Versicherer den Rechtsstreit 
im Hamen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

4. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet (vgl. aber 
3iff. H11).

III. 1. Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, 
so hat der Versicherer die prozetztosten nur im Verhältnis der Ver
sicherungssumme zur GesamthShe der Ansprüche zu tragen, und zwar 
auch bann, wenn es sich um mehrere aus einem Schadensereignis ent
stehende Prozesse handelt. Der Versicherer ist in solchen Zällen be
rechtigt, durch Zahlung der Versicherungssumme und seines der Versiche
rungssumme entsprechenden Anteils an den bis dahin erwachsenen 
Kosten sich von weiteren Leistungen zu befreien.

2. hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Ver
sicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus 
demselben Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Ver
sicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der 
Rente erstattet. Der Kapitalwert der Rente wird zu diesem Zweck auf 
Grund der vom Statistischen Reichsamt aufgestellten allgemeinen deut
schen Sterbetafel für die Jahre 1924-1926 (Sonderheft zu „Wirtschaft 
und Statist»" Nr.S, 1929) und eines Zinsfußes von jährlich 4% ermittelt.

3. Sails die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines haft- 
pflichtanspruches durch flnettenntnis, Befriedigung oder vergleich an 
dem widerstand des versicherten scheitert, so hat der Versicherer für 
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.



§4. 5

§ 4 I. Solls im Versicherungsschein oder seinen Nach,
trägen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich der 
Versicherungsschutz nicht auf:

1. haftpflichtansprüche, soweit sie aus Grund Vertrags oder beson
derer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Ver
sicherungsnehmers hinausgehen.

2. Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte 
Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Salle der vienstbehinde- 
rung, Sürsorgeansprüche (vgl. z. B. die H 616, 617 BGB., 63, 553 
HGB., 59 Seem.-Grdn. und die entsprechenden Bestimmungen der 
Gew.-Grdn., R.-Vers.-Drdn. und der Verordnung über die Sürsorge- 
pflicht), sowie Ansprüche aus Tumultschadengesetzen.

3. haftpflichtansprüche aus im Ausland vorlommenden Schadens
ereignissen; jedoch sind Ansprüche aus $§ 903, 1042, 1219 der R.-Vers.- 
Drdn. mitgedeckt.

4. Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, 
Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen, Box- oder Ringkämpfen, sowie ben 
Vorbereitungen hierzu l Training).

5. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch all
mähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder 
Seuchtigkeit, von Niederschlägen (Nauch, Rutz, Staub und dgl.), ferner 
durch Abwässer, Schwammbildung, Senkungen von Grundstücken (auch 
eines, darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), durch 
Erdrutschungen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten, durch Über
schwemmungen stehender oder fliehender Gewässer, sowie aus Slur- 
schaden durch Weidevieh und aus Wildschaden.

6. haftpflichtansprüche wegen Schäden
ä) an fremden Sachen, welche sich in Benutzung, Gewahrsam oder 

(vbhut des Versicherungsnehmers, seiner Angestellten, Arbeiter, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten befunden 
haben oder bezüglich welcher der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Beschädigung die Gefahr trug;

b) an Sachen aus Anlatz ihrer Beförderung, Bearbeitung oder einer 
sonstigen Tätigkeit an oder mit ihnen, bei unbeweglichen Sachen 
wegen Schäden an dem Teil, der Gegenstand der Arbeit bzw. 
Tätigkeit war, oder an einem nahe mit ihm zusammenhängenden 
Teile der unbeweglichen Sache. Vie Bestimmung unter a) findet 
auch in diesen Sällen Anwendung.

II. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:
1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz

lich herbeigeführt haben. Bei der Lieferung oder Herstellung von
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waren, Erzeugnissen oder Arbeiten steht die Kenntnis von der Mangel
haftigkeit oder Schädlichkeit der waren usw. dem Vorsatz gleich.

2. haftpflichtansprüche aus Schadensfällen von Angehörigen des 
Versicherungsnehmers, gegenseitige Ansprüche zwischen mehreren Ver
sicherungsnehmern des gleichen Versicherungsvertrags, bei geschäfts- 
unsähigen oder beschränkt geschäftsfähigen Personen von gesetzlichen 
Vertretern, bei Gesellschaften und luristischen Personen Ansprüche von 
Mitgliedern des Vorstandes, von Geschäftsführern und Liquidatoren, 
ferner von persönlich haftenden Teilhabern und Gesellschaftern sowie 
deren Angehörigen. Als Angehörige gelten Ehegatten, Eltern, Schwie
ger-und Großeltern, Kinder tauch Schwiegerkinder) und Enkel, Adoptiv-, 
pflege- und Stiefeltern und -linder, ferner auch die mit dem Ver
sicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Geschwister, 
deren Ehegatten und Kinder sowie Geschwister des Ehegatten des Ver
sicherungsnehmers.

3. haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, daß der Dct* 
sicherungsnehmer besonders gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung 
der Versicherer biMgerweise verlangen konnte und verlangt hatte, nicht 
innerhalb einer angemessenen Lrift beseitigte. Ein Umstand, welcher zu 
einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

4. haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der Über
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers entsteht, sowie Sach
schaden, der durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, 
von ihm gehaltenen oder veräuberten Tiere entstanden ist, es sei denn, 
daß der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grobfahrlässig ge
handelt hat.

5. haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Versiche
rungsnehmer loder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von 
Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge 
einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen.

IL Der DersicherrmgrfaH (88 5, 6).

8 5. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers. Verfahren. 1. ver- 
sicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadensereignis, das 
haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Zolge haben 
könnte.

2. Jeder versicherungsfall ist dem Versicherer ($ 11) unverzüglich, 
spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich anzuzeigen.

wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine Strafverfü
gung oder ein Zahlungsbefehl erlassen, so hat der Versicherungsnehmer
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dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den 
versicherungsfall selbst bereitr angezeigt hat.

Macht der Geschädigte leinen Anspruch gegenüber dem Versiche
rungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Dache 
nach der Erhebung der Anspruch; verpflichtet.

Dird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich gel
tend gemacht, dar Armenrecht nachgesucht oder wird ihm gerichtlich 
der Streit verkündet, so hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu 
erstatten. Var gleiche gilt im Salle einer Arrestes, einer einstweMgen 
Verfügung oder einer Beweissicherungrverfahrenr.

3. ver Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der 
Deisungen der Versicherers nach MSglichlett für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen und aller zu tun, war zur Mar- 
stellung der Schadensfalls dient, sofern ihm dabei nichts Unbilliger zu
gemutet wird. Lr hat den Versicherer bei der Abwehr der Schadens 
sowie bei der Schadensermittelung und -regulierung zu unterstützen, ihm 
ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenrberichte zu erstatten, alle 
Tatumstände, welche auf den Schadensfall Bezug haben, mitzuteilen und 
alle nach Ansicht der Versicherers für die Beurteilung der Schadensfalls 
erheblichen Schriftstücke einzufenden.

4. Kommt er zum Prozeß Über den Hastpflichtanspruch, fo hat der 
Versicherungsnehmer die Prozeßführung dem Versicherer zu Überlasten, 
dem von dem Versicherer bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht 
und alle von diesem oder dem Versicherer für nötig erachteten Aufklä- 
rungen zu geben. Gegen Zahlungsbefehle oder Verfügungen von Ver
waltungsbehörden auf Schadensersatz hat er, ohne die Weisung der ver- 
sichererr abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben oder die er
forderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

5. Ver Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zu
stimmung des Versicherers einen hastpflichtanspruch ganz oder zum 
Teil oder vergleichsweise anzuerlennen oder zu befriedigen. Bei Zu
widerhandlung ist der Versicherer von der Leiftungrpflicht frei, er sei 
denn, daß der Versicherungsnehmer nach den Umständen die Befrie
digung oder Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern 
konnte. Durch irrtümliche Annahme der Vorliegenr einer gesetzlichen 
Haftpflicht oder der Richtigkeit der erhobenen Ansprüche oder der be
haupteten Tatsachen wird der versicherungrnehmer nicht entschuldigt.

6. wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter verhältniste 
dar Recht erlangt, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist er verpftichtet, dieser Recht auf seinen Namen 
von dem Versicherer aurüben zu lasten. Vie Bestimmungen unter 
Ziff. 3 bir S finden entsprechende Anwendung.
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7. Ver Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder 
Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

g 6. Rechtsverlust, wird eine Obliegenheit verletzt, die nach $ 5 
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei; es sei denn, daß die Verletzung weder 
auf Vorsatz noch auf grober Sahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger 
Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, 
als die Verletzung weder Einfluß auf die Zeststellung des Versicherungs
falles noch auf die Zeststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obllegenden Leistung gehabt hat. handelt es sich hierbei um die Ver
letzung von Obliegenheiten zwecks Abwendung oder Minderung des 
Schadens, so bleibt der Versicherer bei grobfahrlässiger Verletzung zur 
Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei 
gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre. 

III. Vas Versicherungsverhaltms (88 7—11).
8 7. Versicherung für fremde Rechnung. Abtretung des versiche- 

rungsanspruchs. l. Soweit sich die Versicherung auf haftpflichtansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, 
finden alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungs
nehmers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemäße 
Anwendung. Vie Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben 
dem versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in? 4, Ziff. 11,2 
genannten Personen gegen die versicherten sind von der Versicherung 
ausgeschlossen.

3. Vie Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen fest- 
stellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers nicht über
tragen werden.

8 8. Prämienzahlung, prämienregulierung. prSmienrückerstattung.
I. Vie nach Beginn des Versicherungsschutzes ($ 3 Ziff. I) zahlbaren 

regelmäßigen Zolgeprämien sind an den im Versicherungsschein fest
gesetzten Zahlungsterminen, sonstige Prämien bei Bekanntgabe an den 
Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger öffentlicher Abgaben und einer 
Hebegebühr*) zu entrichten. Unterbleibt die Zahlung, so ist der Versiche
rungsnehmer auf seine Kosten unter Hinweis auf die folgen fort
dauernden Verzugs durch einen an seine lehtbekannte Adresse gerichteten

e) 3b fttin fewedfgtn Betrage, tiet tiem Vetchsaufsichtsamt str prtoatversichenmg durch 
gefchäftsplanmäsilge (EtHdrang ties Versicherers bekaaatgegeben Ist.
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Brief zur Zahlung innerhalb einer Stift von zwei Wochen aufzufordern. 
drift der versicherungsfall nach dem Ablauf dieser Stift ein und ist 
der Versicherungsnehmer zur Zeit des (Eintritts mit der Zahlung der 
Prämie oder der Kosten int Verzüge, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Nach dem Ablauf der Stift ist der 
Versicherer, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der Prämie 
noch im Verzüge ist, berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne (Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zu kündigen. Kündigt der Versicherer nicht, so 
ist er für die gerichtliche Geltendmachung der rückständigen Prämie 
nebst Kosten an eine Ausschlubftist von 6 Monaten seit Ablauf der 
zweiwöchigen Stift gebunden. Bei Teilzahlung der Zahresprämie wer
den die noch ausstehenden Raten der Zahresprämie sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät. 

II. 1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach (Erhalt einer 
Aufforderung des Versicherers, welche auch durch einen der Prämien
rechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu 
machen, ob und welche Änderung in dem versicherten Risiko gegenüber 
den zum Zwecke der Prämienbemessung gemachten Angaben eingetreten 
ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt der Auf
forderung zu machen. Auf Erfordern des Versicherers sind die Angaben 
durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. Unrichtige 
Angaben zum Nachteil des Versicherers berechtigen diesen, eine Ver
tragsstrafe in dreifacher höhe des festgestellten prämienunterschieds 
vom Versicherungsnehmer zu erheben, sofern lehterer nicht beweist, 
datz die unrichtigen Angaben ohne ein von ihm zu vertretendes ver
schulden gemacht worden sind.

2. Auf Grund der Anderungsanzeige oder sonstiger Seststellungen 
wird die Prämie, entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung, richtig
gestellt, jedoch darf sie nicht geringer werden als die in dem zur Zeit 
des versicherungsabschlusses gültigen Tarif des Versicherers festgesetzte 
Mindestprämie. Beim Sortfoll eines Risikos wird die etwaige Minder
prämie vom Eingang der Anzeige ab berechnet.

3. Unterläßt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige recht
zeitig zu erstatten, so kann der Versicherer für die Zeit, für welche die 
Angaben zu machen waren, an Stelle der prämienregulierung 
(Ziff. II, 1) als nachzuzahlende Prämie einen Betrag in höhe der für 
diese Zeit bereits gezahlten Prämie verlangen, werden die Angaben 
nachträglich, aber noch innerhalb zweier Monate nach Empfang der 
Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, so ist der Versicherer ver
pflichtet, den etwa zuviel gezahlten Betrag der Prämie zurückzuerstatten.

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versicherungen 
mit prämienvorauszahlung für mehrere Jahre Anwendung.
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III. 1. Endet dar Versicherungsverhältnis Infolge Kündigung durch 
den Versicherer im Schadensfälle ($ 9 Ziff. II. 1), so gebührt ihm nur der 
Teil der Prämie, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht.

3m Salle der Anfechtung der Versicherungsvertrages oder seiner 
Aufhebung wegen Verletzung einer (Obliegenheit oder wegen Gefahr
erhöhung gebührt dem Versicherer die Prämie bis zum Schluß lediglich 
der Versicherungsperiode, in der er von dem Anfechtungs- oder Auf
hebungsgrund Kenntnis erlangt hat. wird die Kündigung erst in der 
folgenden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie 
bis zur Beendigung des Versicherungrverhältnifses.

Belm Rücktritt vom vertrage gemäß $ 3 Ziff. I Absatz 2 kann der 
Versicherer nur eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

3n allen übrigen Süllen vorzeitiger Beendigung der Versicherungs
verhältnisses steht dem Versicherer die Prämie für dar laufende Ver
sicherungriahr zu.

2. war die Prämie auf mehrere Jahre vorausbezahlt, so ist der 
Berechnung der dem Versicherer zustehenden Betrages die Prämie zu
grunde zu legen, die bei Vorauszahlung auf die Zeit, für welche dem 
Versicherer nach Ziffer 1 die Prämie gebührt, zu zahlen gewesen wäre. 

§ 9. Vertragrdauer. Kündigung. I. ver Vertrag ist zunächst für 
die im Versicherungsschein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt 
diese mindestens ein Zahr, so bewirkt die Unterlassung rechtswirtsamer 
Kündigung eine Verlängerung des Vertrages jeweils um ein Jahr. 
Vie Kündigung ist rechtswirksam, wenn sie spätestens 3 Monate vor 
dem jeweiligen Ablaufe des Vertrages schriftlich erklärt wird; sie soll 
durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

II. 1. Var Versicherungsverhältnis kann ferner gekündigt werden, 
wenn von dem Versicherer auf Grund einer Versicherungsfalles eine 
Schadensersatzzahlung geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig 
geworden ist oder der Versicherer die Leistung der fälligen Entschädigung 
verweigert hat.

2. Vas Recht zur Kündigung, die seitens des Versicherers mit einer 
Zrtst von einem Monat, seitens des Versicherungsnehmers mit so
fortiger Wirkung zu erfolgen hat, erlischt, wenn es nicht spätestens einen 
Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit durch Klage
rücknahme, Anerkenntnis oder vergleich beigelegt, oder das Urteil 
rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird.

III. wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in Wegfall 
kommen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken.

9 10. Klagefrist. Gerichtsstand. 1. hat der Versicherer den Ver
sicherungsschutz abgelehnt, so ist der bestrittene versicherungsanspruch
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bei Meidung Les Verlustes durch Erhebung der Klage binnen einer 
Lrtft von 6 Monaten geltend zu machen. Vie Zrist beginnt mit dem 
Tage, an dem der Anspruchsberechtigte durch eingeschriebenen Brief 
unter Hinweis auf die Rechtsfolgen der ZristversLumung davon in 
Kenntnis gefetzt worden ist, inwieweit fein Anspruch auf Versicherungs
schutz bestritten wird.

2. Lür die aus diesem Versicherungsverhältnis entstehenden Rechtr- 
streitigketten ist neben den gesetzlich zuständigen Gerichten das Gericht 
des inländischen Wohnsitzes der Versicherungsnehmers zuständig.

§ 11. Anzeige« und Willenserklärungen. Alle für den Versicherer 
bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich an den Vorstand 
der Versicherers oder an diefenige Generalagentur, welche im Ver
sicherungsschein oder dessen Nachträgen als zuständig bezeichnet 
ist, zu richten, vie Agenten sind zu deren Entgegennahme nicht be
rechtigt.
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Allgemeine Versicherungs-Bedingungen für die 
Haftpflicht-Versicherung.

(Salfuna 6ls 31. XII. 1940).

II. Der versichervngrfall (§§ 5,6). 

§ 5. tvbliegenheiten des Versicherungsnehmers. Verfahren.
1. Mrd ein unter den Versicherungsvertrag fallender Haftpflicht

anspruch erhoben, so mutz hiervon der Gesellschaft (vgl. § 12) inner
halb einer Woche durch eingeschriebenen Brief Anzeige erstattet 
werden. Durch Absendung der Anzeige wird die Frist gewahrt.

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der 
Weisungen der Gesellschaft nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Mar- 
stellung des Schadensfalles dient, sofern ihm dabei nichts Unbilliges 
zugemutet wird. Gr hat die Gesellschaft bei der Abwehr des Scha
dens sowie bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unter
stützen, ihr ausführliche und wahrheitsgemäße Schadensberichte zu 
erstatten, alle Talumstände, welche auf den Schadensfall Bezug 
haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht der Gesellschaft für die 
Beurteilung des Schadensfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden.

Die gleiche Verpflichtung besteht, wenn wegen eines Ereignisses, 
das einen Haftpflichtanspruch im Gefolge haben könnte, gegen den 
Versicherungsnehmer ein polizeiliches oder strafgerichtliches Ver
fahren eingeleitet wird.

3. Kommt es zum Prozeß über den Hastpflichtanspruch, so hat 
der Versicherungsnehmer die Prozeßführung der Gesellschaft zu 
überlassen, dem von der Gesellschaft bestellten oder bezeichneten 
Anwalt Vollmacht und alle von diesem oder der Gesellschaft für 
nötig erachteten Aufllärungen zu geben. Gegen Zahlungsbefehle 
oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz hat 
er, ohne die Weisung der Gesellschaft abzuwarten, fristgemäß Wider- 
spruch zu erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

4. Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige 
Zustimmung der Gesellschaft einen Haftpflichtanspruch ganz oder
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ZUM Teil oder vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen. 
Bei Zuwiderhandlung ist die Gesellschaft von der Leistungspflicht 
frei, es sei denn, daß -er Versicherungsnehmer nach den Umständen 
die Befriedigung oder Anerkennung nicht ohne offenbare Un
billigkeit verweigern konnte. Durch irrtümliche Annahme des vor
liegens einer gesetzlichen Haftpflicht oder der Richtigkeit -er er
hobenen Ansprüche oder der behaupteten Tatsachen wird der Ver
sicherungsnehmer nicht entschuldigt.

5. Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Ver
hältnisse das Recht erlangt, die Aufhebung oder Minderung einer 
zu zahlenden Rente zu fordern, so ist er verpflichtet, dieses Recht auf 
seinen Namen von der Gesellschaft ausüben $u lassen. Die Be
stimmungen unter Ziffer 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung.

6. Die Gesellschaft gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder 
Abwehr des Anspruchs ihr zweckmäßig erscheinenden Grllärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

§ 6. Rechtsverlust.
Wird eine (Obliegenheit verletzt, die nach dem Eintritt des Ver

sicherungsfalles der Gesellschaft gegenüber zu erfüllen ist, so ist die 
Gesellschaft von der Verpflichtung zur Leistung stet, es sei denn, 
daß die Verletzung weder auf Vorsatz, noch auf grober Zahrlässig- 
keit beruhte.

III. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7—12). 

§ 7. Versicherungsschein.
Der Inhalt des Vertrages bestimmt sich unter Ausschluß münd

licher Nebenabreden nach dem Versicherungsschein, seinen Beilagen 
(Antragsabschrist) und Nachträgen, die (Original® oder Zaksimile- 
unterschristen tragen müssen, weicht der Inhalt dieser Urkunden 
von demjenigen des Antrags ab, so gilt ersterer als genehmigt, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht binnen eines Monats, nach
dem er die Urkunden empfangen hat und auf die Abweichungen 
schrifüich hingewiesen worden ist, dagegen Widerspruch erhoben 
hat. Vas Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen 
Irrtums anzusechten, bleibt unberührt. An seinen Antrag bleibt 
der Antragsteller einen Monat, vom Tag der Unterzeichnung an 
errechnet, gebunden.
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§ 8. Versicherung für fremde Rechnung. 
Abtretung des Versicherungranspruchs.

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen 
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, finden 
alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungs
nehmers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinn- 
gemäße Anwendung. Die Ausübung der Rechte aus dem Ver
sicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; 
dieser b.eibt neben dem versicherten für die Erfüllung der (Obliegen* 
heilen verantwortlich.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in §4 
Ziffer 11, 2 genannten Personen gegen die versicherten sind von 
der Versicherung ausgeschlossen.

3. Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endglltigen §est- 
stellung ohne ausdrückliche Zustimmung der Gesellschaft nicht über
tragen werden.

§ 9. Prämienzahlung. Prämienregulierung. 
Prämienrückerstattung.

I. Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3, Ziffer I) zahl
baren regelmäpigen Zolgepramien sind an den im Versicherungs
schein festgesetzten Zahlungsterminen, sonstige Prämien bei Bekannt
gabe an den Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger öffenllicher 
Abgaben und einer Hebegebühr bzw. einer flusfettigungs» und 
Zustellungsgebühr für verlängerungs- oder veränderungsscheine 
in dem jeweiligen Betrage, der dem Reichsauffichtsamt für Privat
versicherung durch geschästsplanmäßige Lrüärung der Gesellschaft 
bekanntgegeben ist, zu entrichten. Unterbleibt die Zahlung, jo ist 
der Versicherungsnehmer auf seine Kosten unter Hinweis auf die 
folgen fortdauernden Verzugs durch einen an feine letztbekannte 
Adresse gerichteten Brief zur Zahlung innerhalb einer Zrist von 
2 Wochen aufzufordern. Tritt der Versicherungsfall nach dem Ab
lauf dieser Stift ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des 
Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der Kosten im Verzug, 
so ist die Gesellschaft von der Verpflichtung zur Leistung frei. Nach 
dem Ablauf der Stift ist die Gesellschaft, wenn der Versicherungs
nehmer mit der Zahlung der Prämie noch im Verzüge ist, berechtigt,
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dar Vertragsverhältnis ohn« Einhaltung einer Kündigungsfrist zu 
kündigen. Kündigt die Gesellschaft nicht, so ist sie für die gerichtliche 
Geltendmachung -er rückständigen Prämie nebst Kosten an eine 
Aurschlutzsrist von 6 Monaten seit Ablauf der zweiwöchigen Anst 
gebunden. Bei Teilzahlung der Jahresprämie werden die noch aus
stehenden Raten der Jahresprämie sofort fällig, wenn der Ver
sicherungsnehmer mit Zahlung einer Rate in Verzug gerät.

II. 1. Ver Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer 
Aufforderung der Gesellschaft, welche auch durch einen der Prämien
rechnung ausgedruaten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber 
zu machen, ob und welche Änderung in dem versicherten Risiko 
gegenüber den zum Zwecke der Prämienbemessung gemachten An
gaben eingetreten ist. Diese Anzeige ist innerhalo eines Monats 
nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Erfordern der Ge
sellschaft sind die Angaben durch die Geschäftsbücher oder sonstige 
Belege nachzuweisen. Unrichtige Angaben zum Nachteil der Ge
sellschaft berechtigen diese, eine Vertragsstrafe in dreifacher höhe 
des sestgestellten Prämienunterschieds vom versichemngsnehmer zu 
erheben, sofern letzterer nicht beweist, daß die unrichtigen An
gaben ohne ein von ihm zu vertretendes verschulden gemacht 
worden sind.

2. Auf Grund der Anderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen 
wird die Prämie entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung 
richtiggestellt, jedoch darf sie nicht geringer werden, als die in dem 
zur Zeit des Versicherungsabschlusses gültigen Tarif der Gesellschaft 
festgesetzte Mindestprämie. Beim Zortfall eines Risikos wird die 
etwaige Minderprämie vom Eingang der Anzeige ab berechnet.

3. Unterlätzt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige recht
zeitig zu erstatten, so kann die Gesellschaft für die Zeit, für welche die 
Angaben zu machen waren, an Stelle -er Prämienregulierung 
(Ziffer II, 1) als nachzuzahlende Prämie einen Betrag in höhe der 
für diese Zeit bereits gezahlten Prämie verlangen, werden die 
Angaben nachträglich, aber noch innerhalb zweier Monate nach 
Empfang der Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, so ist die 
Gesellschaft verpflichtet, den etwa zu viel gezahlten Betrag der 
Prämie zurüttzuerstatten.

III. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch aus Versicherun
gen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre Anwendung.
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IV. 1. Endet das Versicherungsverhältnis infolge Kündigung durch 
die Gesellschaft im Schadensfall« (§ 10, Ziffer II, 1), so gebührt ihr 
nur der Teil der Prämie, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit 
entspricht; in allen übrigen Zöllen vorzeitiger Beendigung steht der 
Gesellschaft die Prämie für das laufende Versicherungsjahr zu.

2. Wat die Prämie auf mehrere Jahre vorausbezahlt, so ist der 
Berechnung des der Gesellschaft zustehenden Betrages die Prämie 
zugrunde zu legen, die bei Vorauszahlung auf die Zeit, für welche 
der Gesellschaft nach Ziffer 1 die Prämie gebührt, zu zahlen ge
wesen wäre.

§ 10. vertragsdauer. Kündigung.

1. ver Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein fest
gesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese mindestens ein Jahr, so be
wirkt die Unterlassungrechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung 
des Vertrages jeweils um ein Jahr. Vie Kündigung ist rechtswirk
sam, wenn sie spätestens 3 Monate vor dem jeweiligen Ablaufe des 
Vertrages schriftlich erllärt wird; sie soll durch eingeschriebenen 
Brief erfolgen.

II. 1. Das Versicherungsverhältnis kann ferner gekündigt werden, 
wenn von der Gesellschaft auf Grund eines Versicherungsfalles eine 
Schadensersatzzahlung geleistet, oder der Haftpflichtanspruch rechts
hängig geworden ist oder die Gesellschaft die Leistung der fälligen 
Entschädigung verweigert hat.

2. Das Recht zur Kündigung, die seitens der Gesellschaft mit einer 
Stift von einem Monat, seitens des Versicherungsnehmers mit so
fortiger Wirkung zu erfolgen hat, erlischt, wenn es nicht spätestens 
einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit durch 
Klagerücknahme, Anerkenntnis oder vergleich beigelegt, oder das 
Urteil rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird.

III. Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in Wegfall 
kommen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken.

IV. Außerordentliche Kündigung. 1. Wenn infolge von Verände
rungen der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse die Grund
lagen der Haftpflichtversicherung allgemein derart erschüttert werden, 
daß bei unveränderter Fortsetzung der bestehenden Versicherungen 
die Durchführung einer geordneten und den Interessen der ver-
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sicherten auf die Dauer gerecht werdenden Geschäftsgebarung des 
Uitiernehmers ernsthaft gefährdet erscheint, so kann auf Grund ein» 
stimmigen Beschlusses des Vorstandes und des Aufsichtsrats mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde eine außerordentliche Kündigung 
bestehender Versicherungen zugelassen werden.

2. Das gleiche gilt, wenn die in Ziffer 1 erster Halbsatz bezeich
neten Wirkungen durch die Änderung bestehender oder den Grlatz 
neuer Rechtsnormen herbeigeführt werden.

3. Die Aufsichtsbehörde bestimmt, für welchen Teil des Versiche
rungsbestandes die außerordentliche Kündigung zugelassen wird, 
sowie zu welchem Zeitpunkt und mit welcher §rist gekündigt werden 
kann.

4. Im Zolle der außerordentlichen Kündigung ist die über den 
Schluß der laufenden Versicherungsperiode hinaus entrichtete Prä
mie vom Versicherer ohne Abzug einer Geschäftsgebühr zurückzu
erstatten.

§ 11. Klagefrist. Gerichtsstand.

1. hat die Gesellschaft den Versicherungsschutz abgelehnt, so ist 
der bestrittene Versicherungsanspruch bei Meidung des Verlustes 
durch Erhebung der Klage binnen einer Zrist von 6 Monaten gel
tend zu machen. Die Zrist beginnt mit -em Tage» an -em der An» 
spruchsberechtigte durch eingeschriebenen Brief unter Hinweis auf 
die Rechtsfolgen der Zristversäumnis davon in Kenntnis gesetzt 
worden ist, inwieweit sein Anspruch auf Versicherungsschutz be
stritten wird.

2. Zür die aus diesem Versicherungsverhältnis entstehenden Rechts
streitigkeiten ist neben den gesetzlich zuständigen Gerichten -ar Ge
richt des inländischen Wohnsitzes des Versicherungsnehmers zu» 
ständig.

§ 12. Anzeigen und Willenserklärungen.

Alle für die Gesellschaft bestimmten Anzeigen vnd Lrüä» 
rangen sind schriftlich an -en Vorstand -er Gesellschaft o-er 
an diejenige Generalagentnr, welche im Versicherungsschein 
o-er -essen Nachträgen als zuständig bezeichnet ist, zu richten. 
Vie Agenten sind zu -eren Entgegennahme nicht berechtigt. 

O b e r b a ch, Hastpfllchl'verslcherungrbeblnoimgen. 2
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II. ver versicherungrfall (88 5,6). 
Die Überschrift könnte im Hinblick auf den Inhalt von $ 5 als „Db- 

liegenheiten nach Eintritt des versicherungsfalies" (| 6 stDB.) aus» 
gelegt werden. Das wäre deshalb falsch, weil einige der In $ 5 ent
haltenen Obliegenheiten* nicht an den vollendeten Tatbestand des 
verlicherungsfalles* antnüpfen, dessen Begriff Im Bereich der (Db* 
liegenheiten der gleiche ist wie auch sonst'.

Die Fassung „Der Dersicherungsfall"' vermeidet jede Stellung* 
nähme zur Zrage nach dem Zweck, der Natur oder dem für die Be
obachtung maßgebenden Zeitpunkt der In $ 5 aufgezählten Obliegen
heiten. Sie will, rein praktischen Erwägungen folgend, den Versicherungs
nehmer schon bei nur oberflächlicher Durchsicht der flDB. auf die Be
stimmungen aufmerfsam werden lassen, die mit dem Dersicherungsfall 
int Zusammenhang stehen, und die er beachten muß, wenn ein Schaden 
eintritt und aus ihm Ansprüche erhoben werden' (vgl. auch $ 5 n. $•)

1) 3- 8. $ 6 3<ff. 2 2lbs. L, der von 6er Anzeige eines polizeilichen ober strafrecht
liche« Verfahrens spricht nab der (»Die gleiche Verpflichtn«- besteht .. /) die Veobach- 
tnag eines Teils 6er (o § 6 Zlff. 2 Abs. 1 anfgezühltea Obliegenhettea dem Versiche- 
rnagsaehmer für bea Fall eines solchen Verfahrens ebenfalls schon von 6er Aasprvchs- 
erhebnng 6es Dritten auferlegt (Aam. 794 zn 5 5). Ferner ist zu beachten, da- auch Im 
übrigen § 5 Zlff. 2 2lbf. 1 von 6ee Obllegenhellea nur im Zusammenhang mlt 6em .6cha- 
den' ober bem .Schadensfall' spricht. Es KLnate daher gefragt werden, ob die letzt- 
genannten Obllegenhetten an den Schaben schlechthin aukaüpfea (so Stiefel aaO. § 6 
An«. 1), oder dies nnr für den Fall Ina, da- an-erdem eia -aftpfllchtoaspruch bereits 
erhoben worben war (darüber bei § 5 3iff. 2 Bl. 90/1).

2) Ls wird daran festgehaltea und auch durch § 6 Zlff. 1 (»Wirb eia unter den Der- 
stchernagsvertrag fallender Haftpflichtaasgiruch erhoben...*, anders im Wottlaut — dazu 
Oberbach 2RPV. 1943 6. 27 — § 6 Ziff. 2 Abs. 1 ((. V. mlt Zlff. 1| Abs. 2, 3, 4 u. 
F.AVB.) weiter gestützt, da- »ater dem Dersicherungsfall nach Lea ADV. die Verwirk
lichung des gesamten Tatbestandes aaznsehen Ist, wie er in § 1 Zlff. 1 ADV. la dem 
mit .da-.. .* beginnenden Satz ausgedrüLt ist, 1/69 und au-er den la An«. 407 das. 
Zitierten ausführl.: Oberbach 2RPV. 1943 6. 13-18 und das. 6. 62-39, insbesondere 
0. 18. Berat. ferner Lerstiag vöv. 1936, S. 149 ff., bers. 2RPV. 1929, 6. 271 ff. 
and DR. 1943 6. 990 ff., Ekreazweig 2RPV. 1931, 6. 299; zum Versichernaasfall In 
der --Versicherung unter Berücksichtigung lediglich der Vestimmaagen des 332)0.: An«. 35t 
zu $ 6. Uber den Verfichernaasfall la der -V. nach fraazSpschem nnd ltallealschem 
Recht 2RPV. 1940, 6.11. lieber .Verflchernagsfall in der allgemelaen -V. und neues 
vertragsrecht': 2RPV. 1940, S. 97 ff.

8) Auch das RE. legt im Gebiet der Obliegenheltea Lea Begriff des Versicherungs
falles nicht anders aus als sonst in der -v.: RE. vo« 24. 2. 1939 — 3RPV. S. 167; 
RE. vom 20. 4. 1938 - 3RPV. 6. 183; dahingestellt in Braunschweig vom 25. 10. 1935
- 2RPV. 1936, Zus. I, S. 10. Bergt. RS. vom 16. 3. 1934 - RE. 144/163 - 
3RPV. 6. 163 - VOV. 62 - Apv. 20 - -RR. 1464 - RbL. 1935, 6. 5b
- 220. 1721; Düsseldorf vom 81. 1. 1938 - 3RPV. 6. 89.

4) So auch die a.F.; Obliegenheiten im versichernngsfall: § 7 ALB. v.F. — Ob
liegenheit i« Schadensfall: Z 5 ALB. a.F.: (dazu Stiefel Z 5, An«. 1) würe 
ebensowenig l« vollen Umfange zutreffend. LFB. Z 14 sprechen von .Pflichten des VR. 
lm Schadensfall*. Allerdings ist hierbei zu berücksichtige», da- der VFall in de» 2FB. 
and der del den Obliegenheiten la de« ALB. mitberückflchtigtev Lasko- und Unfall-B. 
eia aaderer ist als la der -aftpflicht-v.; vergl. Braunschweig vo« 25.10.1935 — 2RPV. 
193«, 3ns. I S. 10.

ö) Daher ist die la diese« Zusa««eahang nicht za beachtende Obliegenheit, jede 
.Aenderung la de« versicherte« Risiko ... anzuzelgea', nicht bei dea .Obliegenheltea 
des BB.* i« Z 5, sondern l« Z 9 N 1 enthalte».
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wollte man dem zuwider der Überschrift die Bedeutung von (vb- 
ltegenhetten »tmw oder »beim Eintritt" der VZaller beilegen, so würde 
sie Im Hinblick auch auf solche Bestimmungen, die an den Schadensfall 
allein antnüpfen, nicht als unrichtig bezeichnet werden können) denn 
auch der Schadenreintritt, la die Schadenrursache ist ein Teil der Tat- 
bestander, den die ÜVB. alr VZall bestimmen, und man kann, wenn 
dieser Teil schon verwirllicht ist, jedenfalls nicht mehr von (vbllegen- 
hetten vor dem VZall sprechen*. Allenfalls ließe sich dann sagen Gb- 
liegenheiten „im" oder „beim"" VZall, wenn man darunter verstehen 
würde den Zeitpunkt nach Eintritt seines ersten, aber vor dem seiner 
letzten Tatbestandrmertmalr.

wie diese (Obliegenheiten im Hinblick auf $$ 6 llvB. und 6 I und III 
VVG. hinsichtlich der Zeitpunktes ihrer Erfüllung einzugliedern sind, 
darüber vgl. bei dieser Bestimmung BL 174 ff.

85. Obliegenheiten -es Versicherungsnehmers. Verfahren. 

(Obliegenheiten sind im Gesetz und Vertrag bestimmte" verhaltenr- 
matzregeln", die im wesentlichen den Zweck haben, durch die Beobach
tung der in ihnen enthaltenen Gebote die dem v Vertrag zugrunde 
liegende Gefahrslage möglichst während der ganzen vertragrdauer" 
unverändert aufrechtzuerhalten".

Ihrem Inhalt nach sind sie recht mannigfaltig, da sie in fast allen 
VZweigen und Stadien der vvertrager vorkommen und durch den 
verschiedensten Gehalt ihrem Zweck dienen sollen. Sie sind, war die 
Dertiaöltdp* * * 5» " vorgesehenen anlangt, meist in den llvB., bisweilen

<) Oberbach 3RP23. 1943 6. 29.
10) So § 12 btt früheren ASB., Z 62 2323(5.
11) Stillschweigend vereinbarte Obliegenheiten' gibt eo nicht: Kersting 3NPV. 1939

S. 243.
12) Möller Overf.prar. 1935 S. 44 ff. (46), Lagert (ra Laschin- an die Besprechung 

von Ä0. v. S. 11. 1934 - LZaasRGS. 1935 2. 180 Bedenken, ,... ob wirklich alte 
denkbaren Derhaltensaorrnea Gegenstand von Obliegenheiten zu fein vermögen^.

13) Wenn man hiernnter den Jettraum versteht, innerhalb dessen der BÄ. überhaapt 
noch vom 23erstcherer eine Leistung an« dem Vverttag verlangen kann oder verlangt: 
Vl. 64, 92, 106, 122, 136, 158.

14) Gottschalk IfVW 1917 S. 201.
16) Die einseitige Auferlegung einer Obliegenheit del oder nach Abschluß bti 

2323ertrageo ist ebensowenig rechtlich wirksam wie ihre einseitige Aenderung (1/12 An«. 8 
außer den dort aea.: RV. vom 27. 4. 1926 — 3RPB. S. 150; Brnnnschwrig wem 
4. 11. 1932 - 2RP23. 1933 S. 46; Düsseldorf vom 13. 6. 1938 - IRP23. S. 237; 
«-«lch-i» 3Rpo. um e. sei ff., «if* u s. ts/so, tetf. a«po. ie» e.Mffj. 
Nur mit dieser Ltaschrünkuug Ist zuzusttmmen Köln vom 29. 5. 1934 ■ 3RPV. S. 
223/4 • Dvp. 221 — 32D. 2349: .Sie (- 23erstcherer, verf.) Hütten «o de» Ö2L auch 
noch uachttügltch zur Pflicht machen Können, sie... auf de« laufenden -n halten*. — 
Go genügt nicht, wenn der 23'tct z 23. auf die 23police einen Zettel klebt, der die 
Auslage an den 2321. enthält, bei Schöben niemandem dao Bestehen'einer HV. mitzu
teilen; dagegen bestehen wohl keine Bedenken, die Auflage ala eine <« voraus all
gemein erteilte Weisung hinsichtlich der 22ettung »pflicht anzuseheu: Lum. 557 zu - 5;
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auch in besonderen Bedingungen" niedergelegt. (Es handelt sich um 
Regeln, die" der D'ter aus seiner umfassenden und stetig wachsenden 
Erfahrung über die Ergebnisse bestimmten handelns und Unterlassens 
in gewissen Süllen ableitet. Sie bilden einen notwendigen Teil des 
VVesens, einen unentbehrlichen Bestandteil eines geordneten vve- 
triebs und das Ergebnis zum Teil teuer ertauster Erfahrungen*. Sie 
dürfen —■ mag ihre Beobachtung dem einzelnen DU. auch bisweilen 
unbequem sein — gerechterweise keineswegs als vom v'rer" gezogene 
Fallstricke" empfunden", müssen vielmehr aus den praktischen Erfor
dernissen bei der Regelung und Abwicklung einer sehr groben Zahl" 
von DDerhLltnissen und der daraus entspringenden SchadensfLlle, sowie 
bei einer sachgemäßen Leitung des Verhaltens der DH.* * * * * * * * * * * * 14 * * 17 * * * 21 betrachtet 
werden. Daß hierbei der einzelne als Teil des groben Ganzen nicht 
nach seinem Gutdünken verfahren kann, sondern nach genau fest
gelegten und mit ihm vereinbarten Richtlinien sein Verhalten zu be
stimmen hat, ist aus der Natur der Sache erforderlich und jedem Lin-

verol. ferner Oflfleldorf vom 15. 10. 1934 “ INPV. 1935 Zus. 6. 57 (dazu Georg
DdD. 1936 6. 79). — Uber die naheliegenden Gründe, ans denen der H-Versicherer
•nie graue (Eminen)* möglichst wenig bei der Regelung von Schäden In die Erscheinung
tritt: vonutl In RZ. 1937 6. 1160/61.

!•) 3m letzteren Jolle Ist daraus >a achten, ob an die Verletzung solcher Obliegen
heiten auch vertraglich bestimmte Folgen geknüpft sind. (Eine öerwlrhungefolge oder ein
Rücktrittsrecht de« Versicherer« Kraft Gesetze« gibt e« bei Verletzung vertraglich festgeleg
ter Obliegenheiten nicht (RG. vom 11. 2. 1938 - RG. 157/67 - JRPv. 101 - 3to.
111S mit Lum. Möller. —). § 6 VVG. gibt nut bestimmte Anordnungen für den Fall,
dost Im vertraue Folgen festgesetzt sind. Sollen derartige Folgen (wegen de« Rücktritt«-
rechte«, vergl. setzt § 6 IV VVG.) mit der Obliegenheitsverletzung verbunden sein (über
die Rechtslage, die entsteht, fall« vertraglich eine Folge der Obliegenheitsverletzung nicht
vereinbart Ist, vergl. vl. 35/6), fo müssen sie ausserdem den zwingenden Regeln de« VVG.
über die vefchrünkung der Vertvagsfreihett genügen.

18) Hagen handbch. I 6. 523.
17) Darüber 1/14.
II) Loppnch JRPV. 1937 6. 134.
21) Vie Aufstellung bestimmter Obliegenheiten ist al« ein Teil der ADV. von der Ge

nehmigung der Aufsichtsbehörde abhängig (Z 5 III Ur. 2 VAG.) 1/14, ferner Anm. 203, 
938 rn ß di hierzu Arnold JRPV. 1939 S. 195.

21) AI« solche müsste man — wie Rleiuschmidt aaO. S. 29 ausfLhrt — die Obliegen
heiten aber n. 21. bann ansehen, wenn man sie, einer weitverbreiteten Lehre folgend, 
lediglich al« Voraussetzungen für die Leistungspflicht de« Versicherer« ansähe, mit der 
weiterhin au« dieser Zuffuftung gezogenen Folgerung, der Versicherer habe an bet Er
füllung bet Obliegenheiten kein Interesse, da er durch bie (evtl.l, aber nut bei ausdrück
licher vertraglicher Vereinbarung darüber DI. 85/6) vereinbarte Derwirkungsfolge in feinem 
Interesse genügend geschützt fei, seine Lage sich also bei Verletzung der Obliegenheiten nur 
verbessern könne. — Del solcher Auffassung müsste in der Tat der Versicherer sich freuen, 
wenn der VN. feine Obliegenheiten verletzt, und er würde deshalb Zahlreiche Dblieaen* 
betten anstrebea, nm entsprechend viele Möglichkeiten von Auspenchoverwirknng zu schaf
fen. — Diese Auffassung ist weder rechtlich noch wirtschaftlich haltbar: darüber DI. 39/40.

22) Vie die« au« Unkenntnis der Zusammenhänge nicht nur bei Laien, sondern auch 
bet Juristen geschieht, Loppnch JRPV. 1937 S. 134.

23) Dazu die Ansfühmngeu von h.-r. in Verf.Vertr. 1934 S 1/2, Gottschalk 
DOV. 1928 0. 1.

24) Anm. 25, 447, 479 zu Z 5, DI. 57, 73, 103, 148.
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sichtigen verständlich, hier gllt es, den vielberufenen Gedanken der 
Gefahrengemeinschaft anzuwenden".

Such das Gesetz sieht, wie gesagt, Obliegenheiten vor. viese sind 
z. T. in den flDB. wiederholt, z. T. in ihnen nicht mehr besonders 
enthalten, von den letztgenannten ist auf die sogenannte vorvertragliche 
Anzeigepflicht (§§16 ff. VVG."), weiter die Vermeidung von Ge
fahrerhöhungen (§§ 22 ff. VVG"), die veräutzerungsanzeige der 
§ 71 VVG." u. a. hinzuweisen, von den im Gesetz enthaltenen Ob
liegenheiten, die in den SVB. mit gleichem oder ähnlichem Inhalt 
wiederholt sind, kommen in Betracht die $$ 153 II VVG. (= 5 Ziff. 1 
RVB.), 62 VVG. (= 5 Ziff. 2 Satz 1 AVB), 34 VVG. (= 5 Ziff. 2 
Sah 2 RVB.) u. a.".

Er ergibt sich daraus, daß ein wesentlicher Teil der Obliegenheiten, 
die im Zusammenhang mit dem Eintritt einer Schadens zu beobachten 
sind, bereits im Gesetz enthalten ist. Ihre Wiederholung in den RVB. 
erfolgt — soweit sie nicht erlaubte Änderungen"s oder Ergänzungen 
gegenüber dem Gesetz enthalten — im Interesse der VN., der nur selten 
den Wortlaut der Gesetzes kennt, dem aber die flDB. nach gesetzlicher 
Vorschrift ausgehändigt oder zumindest zugänglich gemacht werden 
müssen"b.

ver Kreis der vertraglich bestimmten, für alle gleichartigen VVerträge 
gemeinhin geltenden Obliegenheiten", ist durch die in den ÄVB. auf
geführten Regeln, vor allem deren $ 5", fest und abschließend gezogen. 
Er handelt sich also bei diesen nicht nur um einzelne, aus einer allge
meinen „Treuepflicht" des VN. abgeleitete Beispiele von Einzel-

25) Da- man gerade dfe m(f den Obliegenheiten zusammenhängenden Lengen nicht 
ane dem Ginzelvertragsverhültnis sondern nnt lm Zusammenhänge mlt dem jngrnndt 
liegenden Gemeinschastsverhältnts betrachten und würdigen Kann, führt zntr. ans: Arnold 
in 2RPV. 1939 6. 194 ff., ein ühnlicher Gedanke bei v. Gierke (Vers.Recht nnO. 
6. 119): .ver 2371. mn- sich klar darüber sein, da- er in Reih und Glied stehen nrnß. 
Daher könn er (n vielen Füllen nicht eine rein individuelle 23ehandlnng und Wertung 
verlangen*. 23ergl. Anm. 24 zu § 5.

2S) Hierüber bei § 7 231. 209.
27) Diese bleiben wegen § 1, 2b der 21238. für diese an-er Betracht.
28) 23rnck Komm. § 71 2inm. 3.
29) 23ergl. ferner § 154 II 23230. und § 5 Ziff. 4 ADV., für die Rensaffnng 

insbesondere § 153 23230. und § 5 Ziff. 2 212323.
29a) § 158a 23230.
29b) RAA. hat mit Rundschreiben R 19/44 vom M. 5. 1944 n. a. für den 23ereich 

der 623. (mit Ausnahme sedoch der 23ermügens-H23.) angeordnet, da- bet Reuabschln- 
von vverkägen den 23Scheinen 22323. nicht mehr beirufügeu stnd. Dafür sind die 
23Scheine mit folgendem Aufdruck zu versehen: .Vie gegenseitige« Rechte und Pflichten 
regeln sich nach dem Antrag, den vom RAA. f. b. 232Ves. genehmigte« Satzungen und 
212323., den gesetzlichen 23estimmungen sowie den aus diesem 23Gchein etwa vermerkten be
sonderen Bedingungen. Die 22323. werden auf Verlangen, soweit vorhanden, ausgehün« 
diät. Sie Hünen auch am Hauptsttz des VAnteruehmens oder bet einer de« 2311. nahe 
gelesenen 2in-eustelle eingesehen werden.*

80) Weitere Obliegenheiten können Im Glnzelfall vereinbart werden: Anm. 15 zu Z 5.
31) Auch Z 9 II 1 ADV enthält eine solche Obliegenheit: Anm. 164 jn Z 5.
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pflichten, die ergänzungsfähig wären". Line Generalobliegenheit der 
Assekuranztreue gibt es nicht"» •*.

Vie Obliegenheiten können in Handlungen, Duldungen oder Unter- 
lassungen". bestehen".

Bei der Beurteilung aller Lragen, die mit der Beobachtung der 
Obliegenheiten oder den Solgen ihrer Nichtbeobachtung" Zusammen
hängen, ist zuerst sestzustellen, daß es sich Im Linzelfalle wesensgemäb 
um eine Obliegenheit handelt.

von diesen sind scharf zu trennen die sogenannten AusschlußNa«- 
fei«", mögen sie auch an ein bestimmtes Verhalten des VN. anknüpfen 
(wie z. B. I 4 II 1 AVB"). Diese stellen sich als Risikobeschränlungen 
dar, durch welche bestimmte Tatbestände aus dem V-Zchutz von vorn
herein völlig ausgeschlossen sind. 3m Gewände solcher Risikobeschrän- 
kungen erscheinen auch Bestimmungen, die in Wirklichkeit Obliegen
heiten" und daher rechtlich anders zu beurteilen sind. Auch über den 
Kiels von Ausschlußklauseln hinaus hat es das Reichsgericht" für zu
lässig erachtet, den Anspruch auf versicherungsentschädigung und Lei- 
ftungspflicht rein objektiv von anderweitigen besonderen Umständen 
abhängig zu machen; nur dürfen diese Umstände nicht in Handlungen 
oder Unterlassungen" bestehen, welche den Gegenstand von Ver
pflichtungen (Obliegenheiten) des VN. bilden".

weiterhin kann dem VN. ein bestimmtes Verhalten vorgeschrieben 
werden, von dessen Beobachtung gemäß Parteivereinbarung, die Wirk
samkeit des vvertrages als solcher oder des DScfcufces44 abhängen

32) 2uch 6ann nicht, wenn an einem bestimmten Verhalten des DR., bas aber nicht 
zum Gegenstand einer vertragliches Obliegenheit gemacht worben war, ein Interesse des 
Versicherer, anerkannt werben mühte: Ä6ln vom 29. 5. 1934 * IRPV. 223 * Ovp. 
221 - am. 2349. '

13) Ritter, stomra.6. 288 ff., erwLhnt die versicherungstreue als Grnnblage aller 
Obliegenheiten, lehnt eine solche kloustruktion aber wegen der besonderen Ordnung der 
Obliegenheiten ab: dazu 2mthor aaO. 6. 49; ferner Gottschalk hansRGZ. 1925 6. 677, 
682, Druck flamm. $ 6 2nm. 4, v. Gierke £3. 1909 6p. 734.

34) Gs Ist daher fede Obliegenheitsoerlehung einzeln und für sich zu würdigen und 
kann von einem Gesamtverhalten, auf bas abzustellen würe, nicht die Rebe fein: RG. 
v. 4. 7. 33 - IRPV. 232 - Rüfl. «1934 6. 110 - Warn.Rechtfpr. Rr. 154.

35) 3. V. § 6 Ilff. 4 2lvV.: 2nm. 1064 zu § 6.
36) Hagen Handbch. 6. 623 n. 626, Celle v. 6. 7. 35 = IRPV. 1936 Zus. II 

ö. 40, WZ. 1921 6. 633/4.
37) Statt 172.
38) 1/202 ff., Druck klomm. § 6 2lnm. 4.
8! 1/114 und Müller .Unzulässige Risikobeschrünkungeu' in Overs. Star. 1935 

6. 44; Ghrenzwelg 1/321 ff.
41) RS v. 16. 2. 21 - 2PV.2.6. 62 - MR. 1922 6. 68 - WZ. II 6. 745.
42) 2nm. 12 zn § 6.
43) Line derartige objektive Tatsache erblickte bas RG. v. 13. 11. 08 ■ RG. 70/43 

darin, bast ohne Genehmigung des Versicherers nicht anderweitige Versicherung genommen 
werden darf; mitget. bet klersting ZfVW. 1923 6. 222, bazn Josef WZ 65. Iahrg. 
6 817 849

' 44) flG. v. 16. 6. 1936 -- IRPV. 6. 330.
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soll", bie also echte vedi»g»»ge»" für bas Zustandekommen oder dar 
Bestehen der Vertrages oder der VSchutzer t. S. der H 158 ff. BGB. 
sind

Schließlich find von den (Obliegenheiten noch zu trennen die echte» 
voraursehungen für den Eintritt bestimmter Rechtsfolgen, z. v. die 
Verwirklichung gewisser Umstände wie die öffentliche Versteigerung 
der Schiffer nach f 77 I ADSDB. als echte Voraussetzung für die 
Geltendmachung auf den Unterschied zwischen dem Versteigerungs
erlös und der VSumme: Zfvw. 1931 5.373/74.

Rechtr«at»r der (vbttesenheiten.

Vie Rechtrnatur der (Obliegenheiten ist in Rechtrlehre und Recht
sprechung" noch immer umstritten.

Rechtrlehre. Sie kennt im wesentlichen 3 Auffassungen, von denen sich 
zwei entgegenftehen, während die dritte einen vermittelnden Eharakter 
trägt.

I. Rach der sogenannten verbiudttchkeitrtheorie sind die (Obliegen
heiten echte Verbindlichkeiten (Rechtspflichten) im herkömmlichen Sinne, 
„wenn auch von besonderer Art und besonderer Kraft."" Sie unter
stehen damit regelmäßig, d. h. soweit nicht besondere Bestimmungen 
der VVG. abändernd eingreifen, den allgemeinen Vorschriften der 
BGB. Ihre Erfüllung ist grundsätzlich durch Klage und Vollstreckung 
erzwingbar. Ihre Richt- oder nicht ordnungsmäßige Erfüllung erzeugt 
Schadensersahansprüche und kann mit besonderen Strafen verbunden 
werden, ver Schuldner der (Obliegenheiten ist für dar Verhalten der 
Personen, deren er sich zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten be
dient" gemäß $$ 278, 276 BGB. verantwortlich. Im wesentlichen 
wird diese Auffassung vettreten von: Ritter", v. Gierke", Gott-

45) RS. v. 17. 11. 1908 - LJ. 3/324; 3f2320. 1927 S. 445, MR. 1922 6. 58.
46) Ss Kam» (m Siazelfall zweifelhaft sein, ob efee Auflage Obllegeahelt oder 23e- 

bluguug (ft: i. 23. NS. v. 3. 7. 20 - 2P23. 2. 6. 79.
47) OVÄ. 1934 6. 961/2, Druck Lamm. Z 6 Aam. 4, § 1 Aam. 22; Josef

.Vebiagte 2323ertrtlge und Obllegeahelt^a beo 2321/ (n WZ. 1921 6. 817 ff. »ab 849 st. 
(mit Rechtsprechuag), MR. 1922, 6. 58 st., 3f2320. 1927 6. 445/50, LS. o.
6. 1. 1940 - 2RVV. 6. 45.

48) 23ergl. Z 2 Jlst. 1 Sah 2 ADV.: .Ver 232t. (st aber verpflichtet.. / vub bazu 
1/135 uab 142.

49) Rber bie Regelung nach frtlherea Sefetzea (2l£R., LVHSB.) uab 2323ebiagua» 
gea (Statut bet Wtlrttembergischea Privat-Jeuerverjlch. voa 1828, Allge«. Plaa der 
Hamburg. Seeverslch. voa 1847, 23remer 2Sebiag. voa 1836) elageheab Amthor aaO.

56) Ritter Lomm. S. 37.
51) 231. 51 st.
52) Lomm. I 6. 35 st., £3. 1914 $p. 854 st., 320. 1926 S. 1969.
63) £3. 1909 6p. 721 ff., 23erf.Recht (1937), 6. 117 2lam. 24, wo er b(e 2Srucksche 

Dorausfehaagstheorie scharf adlehat: ,... beaa bekaaattlch hat gerabe sie eo darauf 
abgesehea, la lebeasfrember 2veise bea vfttchteaiahalt der Obttegevheiteu durch- btt 
Loustrukttoa voa vorauosehaugea za verwSjsera/
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schatt", Ptölfc", Koch", Sprinz", Btobmann", u. o.", früher auch 
von Rölli".

Ebenso wie bei der im folgenden genannten „ voraussehungrtheorie" 
stimmen auch hier die einzelnen Vertreter nicht in allen Punkten unter
einander völlig überein".

II. Vie voraursetzsngrlheorie steht hierzu in begrifflich scharfem 
Gegensatz. Ihre Vertreter" erblicken in den (Obliegenheiten nicht echte 
Rechtrpflichten, sondern „zum Vertragsinhalt erhobene Voraus
setzungen" für die Bewirtung oder den Umfang der Leistung oder das 
sonstige Tun des VN." Sie haben nicht die Natur „echter" verbindlich
leiten, sind daher auch nicht durch Klage der Versicherers erzwingbar", 
da der Versicherer nicht Gläubiger, der VN. nicht Schuldner hinsichtlich 
ihrer Beobachtung tft". Nuch Zwangsvollstreckung, Schadensersatz" und 
Strafe können niemals die Folgen von Dbliegenheitsverlehungen fein". 

Nutzer von Bruck, der diese Lehre eingehend behandelt und ausgebaut 
hat, wird sie noch vertreten von flmtlioi", Müller-Erzbach", Kisch", 
Hagen", Schneider", Wolfs", Möller", wüstneg" u. a."

54) 3fDD. 1918 6. 191 ff., 32B. 1927 6. 147, ZfvW. 1927 6. 157.
56) Äomm. $ 6 2am. * WuRftV. (1088 Heft 2 6. 50, 313. 1034 6. 1073.
55) 3fD2v. 1927 6. 208 ff.
57) Äotnm. ju Z 6.
58) 2her. 3. Dft. 58 6. 187 ff. btfonfttto 288.
61) 3. D. Sulft 2ss. 3. 30/3 ff., Lleiuschmlftt aaO. 6. 53 n. a., Fercher traO.

6. 22 n. a. fjüfttbninbt -Grklörungshaftung* 1931 § 11 traft 6. 290, Dornmaun JRVV. 
1934 6. 65/66; vergl. noch LJ. 1907 6p. 483 ff., 3P32D. 1911/209. Gruch-Deittg. 
52/268 ff., aber. 2. 55/260 DOö. (Mtttlg.) 1914 6. 59 ff.

61) Vft. I 6. 58 ff.
61) 2nf ftfe Anterfchkefte lm cfajdntn bann hier nicht näher etngepangen werden.
62) 6o Druck al« Hanptvertreter fter Voraussetzungstheorie PVR. 6. 276 ff. btf.

282 ff., Komm. § 6 Sinnt. 4.
63) Übet ftle Theorie fter Voransfetzung Ämthor aaO. 6. 96—114.
64) Druck DDR. 6. 280, Lisch II 6. 180, «eitere Literatur bei Slmthor aaO. 

6. 79 Lum. 5. (Co fragt fich nur, warum bas Gesetz eine solche allgemeine Richt-Lr- 
zwiugbarkeit nicht ausfträckltch ausgesprochen hat. vast bas Gesetz es sagen Kann, wenn 
durch ein bestimmtes Versprechen ftes VN. -ein Recht ftes Dürers nicht begränftet wirft', 
beweist § 160 VVV.

65) Druck YVR. 6. 285.
66) Dl. 37 ff. Vicht feiten wirft ftle Möglichkeit, aus fter Verletzung einer Oblieaeu- 

Helt Schabensersatzansprüche geltend -u machen, ausfträcklich anerkannt; |. V. LG. u. 20.3.20 
- 2ipD. 1921 6. 46, Lölu u. 29. 5. 34 - JRpv. 223/4 - VVp. 6.221 - 33B. 
6. 2349.

67) 3u feiner oussährllcheu nnft tiefgehenftert, leider ungeftrnckteu vissertatlou: .Vie 
verstcherungsrechtliche Obliegenheit^ Hamburg 1923, insbef. 6. 121.

68) Deutsches Hauftelsrecht (1928) § 195 I—III, $ 191 2lam. 1.
69) Hanftbch. 6. 830—33, 443 u. a. fterf. WuRftV. 1928 6. 1 ff., btf. 30, 36.
76) Hanftbch. I 6. 523 ff. (526) 6. 639 ff.
71) 3fDD. 1906 6. 254 ff., Jher. 3. »ft. 58 6. 1 ff., £3. 1907 6p. 259 ff.
72) Vas prio.V.Recht tu Holtz. Lohl. Guzgkl. ft. Rechtswissenschaft Vft. II (1914)

6. 430.
73) -Verantwortlichkeit* aaO. 6.12.
74) Oie private Llnfalloerstcheruug 1936 6. 42/3, 6. 54.
75) Literatur bet Druck PVR. 6. 282 2lum. 26, fterf. Lamm. § 6 Lum. 4.
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Rechtsprechung. Vie Rechtsprechung ist ebenfalls nicht einheitlich. 
Meist sind die Entscheidungen ergangen im Hinblick aus die Zrage, ob 
der DU. für dar verschulden einer Erfüllungsgehilfen bei der ver- 
letzung von Obliegenheiten einstehen müsse". Eine grundsätzliche Un
tersuchung und eingehende Begründung der nach dieser oder jener 
Richtung eingenommenen Stellung ist allenthalben — auch, soweit 
ersichtlich, seitens des Reichsgerichts — zu vermissen. Meist beschränkt 
man sich darauf, die Simulierung der RG." zu wiederholen, wonach 
die Obliegenheit nicht „eine von dem VN. erzwingbare, bei Nicht
erfüllung in einen Schadensersatzanspruch übergehende Verbindlichkeit 
sei, sondern nur eine Voraussetzung für die Erhaltung der Anspruchs 
aus dem vvertrag", warum dies aber so sei, wird nicht näher 
dargelegt.

Var RG. zog in seiner grundlegenden Entscheidung vom 28. 6.1904 — 
RG. 58/342 --- Apv. 1905 fl. S. 22 diesen seinen Schluß nicht etwa 
aur der Natur einer Rechtsbegriffer „Obliegenheit" schlechthin, der 
auf aller dar unterschiedslos angewendet werden sollte, war unter 
dieser Bezeichnung im VVG. oder den AVB. zusammengefatzt ist", 
sondern aur dem Wortlaut und der besonderen Gestaltung der damals 
zu beurteilenden einzelnen Vertrages. Es folgerte den Charakter ber 
Obliegenheit zur Aufstellung der Schadensanzeige tSeuer v.) als „ Vor
aussetzung" im vorgenannten Sinne aus den beiden konkreten Um
ständen, batz 1. diese Anzeige nach den Avv. innerhalb einer bestimm
ten jtift vorzunehmen war und 2. ihre Unterlassung den Verlust der 
Anspruchs zur Solde haben sollte. (Es stellte somit auf die besonderen 
Umstände ber einzelnen Salles und die Ausgestaltung der einzelnen 
Obliegenheit ab, und gab durch seine Bewertung der wortfassung 
jedenfalls die rechtliche Möglichkeit durchaus zu, datz die Obliegenheit 
eine echte Verbindlichkeit zum Inhalt haben kann, meinte nur, datz 
in diesem Salle lediglich eine Voraussetzung „gewollt" (!) war". 
Serner hat das RG. in warn. Erg. Bd. 1913 Nr. 270 eine dem § 62 
VVG. entsprechende Pflicht als echte Rechtrpflicht mit Schadensersah-

7S) Dl. 49 ff.
77) NG. 68/346, 62/19% 133/117.
78) 2lnm. 87 |u Z 6.
79) Ähnliche SorrauUerungen auch fa der Nechislehre, j. 33. bei Druck HNZ. 1923 

6.119: ,33oiaaefc|oog fflt Leu Anspruch auf 61t Leistung bei Versicherer«*- Lisch II 
6 179: -Voraussetzung für den (Erwerb oder vielmehr für die Sortbaner der vertrag» 
llchea Rechte*- Amthor aaO. 6. 77: -Voraussetzungen de« Anspruch» de« VN. gegenüber 
de« Versicherer ans iEatschübiguvg im Schadensfall*.

89) Hagmaun in VVA. 1934 6. 964: .Aber niemals hat der hüchste Gerichtshof er
klärt, fede« außer der Prämienzahlung vorgeschriebene Verhalten ... falle nnter diesen 
vom NG. avfgestellten Begriff*.

81) 3n übrigem NG. v. 19. 6. 31 — NG. 133/117 ff. (unter vezugnahme auf NG. 
68/542, 62/192) NG. vom 17.2. 31 - JNPV. 6. 89 - Apv. 6. 20 - VVV. 6.28 
- vvp. 6. 692- «G. v. 8. 10. 1926 - vuG. 6. 126 -Apv. 1927 6. 66 - fihnfr 
RGZ. 6p. 935- «eiter die Zusammenstellung bei Schack aav. S. 49 ff.
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folge anerkannt". Lchlieblich spricht er im Urteil vom 10.1.1928 --- 
ZRPV. S. 41 ff. und vom 11.2. 1938 -- ZRPV. S. 101 dort von 
einer „Dbliegenheit", wo die auferlegte Pflicht, nämlich jene, die 
Grundlage für die prämienberechnung anzugeben, zweifellos als eine 
Rechtrpflicht angesehen werden mutz: vgl. flnm. 142 zu! 5 und BI. 258.

In der Solde hat sich iedoch das RG. mehr und mehr von der Be* 
urtellung der einzelnen Vertrages abgewendet, jedenfalls wurden 
Untersuchungen über Inhalt und Wortlaut der jeweils beurteilten SVB. 
wie sie RG. 58/342 ff. enthält, nicht mehr angestellt. Gr scheint danach 
die Rechtrnatur der Dbliegenheiten — zum mindesten derjenigen, welche 
«ach dem VZall zu erfüllen linb" — einheitlich zu beurteilen".

Erwähnenswert scheint noch in diesem Zusammenhang die Ent
scheidung": RG. vom 17. 2.1928 --- RG. 120/182 --- IRPV. 5. 85 = 
vuG. S. 67 --- hansRGZ. ct. 158 = APV. 5. 244 = Iw. S. 1738, 
die von der „Verpflichtung" der VN. handelt, nach Möglichkeit für die 
Minderung der Schadenr zu sorgen.

ver Versicherer hatte — nach RG.— dar „Recht", Weisungen be
züglich der Schadenminderungsmatznahmen zu erteilen, ohne datz dem 
VN. ein entsprechender „Anspruch" zustand". Merkwürdig erscheint 
nun die verschiedenartige Behandlung der Vertragsparteien in bezug 
auf dasselbe Sach- und Rechtsverhältnis; denn: erteilt der v'rer be
stimmte Anweisungen, so erfüllt er damit (obwohl kein entsprechender 
Anspruch des VN. [!]) eine „vertragliche Verbindlichkeit" und haftet 
für seinen Erfüllungsgehilfen gemäß $ 278 BGB. auf Ersah eines etwa 
aus der Befolgung der Wellung dem VR. entstandenen Schadens. 
Leistet dagegen der VN. den Anweisungen keine Solge, verletzte er also 
die Dbliegenheiten, so verliert er den Anspruch auf Leistung aus dem 
VZall. von der Mäglichkeit einer Schadensersahpflicht ist in diesem 
Zusammenhang nicht die Rede, wenn man die verletzungsfolgen, die 
danach für jede Partei entstehen können, betrachtet, so sind scheinbar 
die Interessen des v'rers — durch die den Vertragspartner bedrohende 
Anspruchsverwirkung — bestens gewahrt; das ist aber nur scheinbar so, 
denn die Ausführungen des RG. über den Anspruchsverlust der VN. 
sind in der im Urteil ausgesprochenen Unbedingtheit nicht zutreffend.

82) 3s dieser Entscheidung Gottschalk aaO. 6. 206, Haymans OV2. 1934 6. 964 
2lsm. 54; sach 2mthor 6.45 blieb die Entscheidung .vollkommen vereinzelt" und gibt 
.auch Krise klare SonfltuMiou*. — Zur Rechtssatur der Rettungspflicht Dl. 88 ff.

83) Haymans aaO. 6. 964.
84) Dergl. r D. die Wendung is RG. v. 7. 12. 1934 - 2RPV. 1935 6. 24/25 - 

VOD. 1935 6. 8 -* Ovp. 1935 6. 416 - HRR. Dr. 748/49: .Was aber die« be
hauptete Vertragswidrigkeit betrifft, so verkennt die Revision, das) es sich bei Obliegen
heiten (I) überhaupt nicht um vertrogspslichten handelt'.

85) Eutspr. RG. v. 21. 12. 1905 - RG. 62/190 - 2PV. 1906 2. 6. 98, welches 
die Obliegenheit zur fristgerechten Erstattuug einer Anfallanzeige betraf und RG. v. 
12. 12. 19 — RG. 97/279 — 2PV. 1920 2. 6. 56 (2njrige von der Gesahrerhöhung).

8«) 2nm. 567, 570 zn § 5.
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Er ist die Schranke der j 6 VVG. übersehen oder jedenfalls nicht ge
nügend deutlich auf sie hingewiesen". verletzt der VN. seine Db- 
liegenheit nur leicht fahrlässig, d. h. erfüllt er sie in dieser Weise nicht, 
so behält er trotzdem seinen Anspruch, ebenso, wenn sein ^Erfüllungr- 
gehllfe" sie gar vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ver D'ttt dagegen 
haftet für seinen Erfüllungsgehilfen bei Erteilung bestimmter Weisungen 
nach RG. schon bei leichtester Fahrlässigkeit auf vollen Schadensersatz. 

Vie Rechtsprechung der Landgerichte und Gberlandergerichte ist 
ebenfalls uneinheitlich". Ruch hier ist eine eingehende vegründung 
des vertretenen Standpunktes zu vermissen.

87) Das gleiche gilt für die allgemeine SotmuKttung der Obliegenheiten durch La« 
LG. (Bl. 25). 2luch in dieser Kommt nicht zum Ausdruck, da- die» (n $ 6 III VVG. 
gezogenen Schranken dem VN. auch daun den Anspruch erhalten, wenn er zwar die 
Obliegenheit nicht erfüllt hat, aber diese Vlchtersülluag nur aus einem leicht-fahrläsflgea 
Verhalten beruht. Es ist also jedenfalls für Le« Bereich der hier behandelten 2VV. 
(Anm. 133 zu § 5) nicht fchlechthia, wie man nach der Zormulleruag und dem Begriff 
der .Voraussetzung* meinen könnte, die tatsächliche Erfüllung die alleinige Voraussetzung 
für die Erhaltung des Anspruchs oder negativ gesagt, die nur tatsächliche Nichterfüllung 
die Grundlage des Anspruchsverlustes, sondern das alles gilt — la praktisch höchst de» 
deutsamer Weise — nur im Nahme« des § 6 VVG. Diese Lage ist durch die Gesetzes
novelle noch verschärft worben (Erfordernis des üausalzufammeahanges): §§ 6 III n. Z. 
VVG., 6 6. 2 o. 5 ADV.

88) I m Stone der Obliegenheiten als .Verbindlichkeiten*
haben entschieden u. a.r Stuttaari o. 11. 5. 28 — ADV. S. 237 (es bezeichnet die Ob
liegenheit zur Anzeige des Strafverfahrens als .Verpflichtung*, als .vertragsmäßiges 
Recht* gegenüber dem verflcherer und die Nichterfüllung als .Vernachlässigung der ver- 
trayspflichten*), desgleichen spricht Nürnberg v. 1. 12. 26 32U3D. 1027 S. 51 ■
2lpv. 1927 S. 69 von der vom VN. übernommenen .Verpflichtung... für Abwen
dung nab Minderung des Schabens... zu sorgen* — dazu vergl. Anm. 587 zu Z 5 —; 
vergl. LG. Zweibrücken, wtebergegebea la 2RPV. 1932 S. 123: dazu Loppuch 
IRPV. 11937 6. 134, Hamburg v. 30. 4. 1935 - HausNSZ. L. 404 läßt den VN. 
auch für Täuschung seiner Ehefrau haften, deren er sich bet seiner vertraglichen Ver
pflichtung (I) der Auskunft und Hilfe bei der Schabenoermittlung als eines Erfüllungs
gehilfen bedient Hot; auch SG. v. 5. 11. 1930 - 2NPV. 1931 6. 29 lädt den VN. 
für seinen Bevollmächtigten gemäß § 278 BGB. bei Obllegenhettsverlehung haften
flehe auch LS. München v. 18. 12. 29 = DSV. 1930 6. 26, LG. Berlin v. 4. 3. 29 
- 2NPV. 1931 6. 215 (wendet ebenfalls § 278 BGB. an). — Ausdrücklich 
g e g e « N G.r Siel v. 12. 2. 26 - 2NPV. 106 - Apv. 1927 6. 64: .Es ist nicht 
recht einzuseheo, warum nicht die Erfüllung der Auskunftspflicht des VN. zur Erfülluag 
des Vertrages im Sinne von § 278 BGB. gehören soll; denn der v*rer hat aus dem 
vertragsoerhältnis heraus gegen den VN. schlechthin einen in den Bediagunge« fest- 
gelegten Anspruch auf wahrheitsgemäße Auskunft, beflen Nichterfüllung auch Schabens
ersatzansprüche des Dürers auslösen könnte.* Dagegen NG. v. 8. 10. 26 — 2lvv. 1927 
6. 65 - HausNGZ. 1935 - vuG. S. 125. — Hierher müßten folgerichtig auch die 
im folgenden genannte« Urteile der Gerichte gezählt werden, welche einen Schadens
ersatzanspruch aus einer Obllegenhettsverlehung als rechtlich möglich entstehen lasten: 
z. B. bas auf dem Boden der Lehre von der Voraussetzung stehende Urteil des SG. 
v. 20. 3. 20 (s. unten), ferner SG. v. 24. 10. 25 - INVV. S. 316 - Apv. 1926 
S. 35 (dazu Gottschalk in 3TB. 1927 6. 147 ff ), vergl. Süln v. 29. 5. 34 - IRVV. 
223 - vvp. 221 - 3TB. 2349.
3m Sinne der Obliegenheiten als Voraussetzung haben ent- 

schieben n. Düsseldorf v. 6. 12. 26 - 2PV. 1927 6. 70 (§ 278 BGB. nicht an- 
wendbar); «G. v. 20. 3. 20 - 2lyv. 1921 A. 6. 46; obwohl dieses Urteil die Mög- 
ttchkeit, aus der Obllegenhettsverlehung einen Schabensersatzanspruch geltend zu machen, 
ausdrücklich anerkennt. Ebenso SG. v. 24. 10. 25 - INPV. 316 - 2VV. 1926 S. 85 
(dazu Gottschalk 3TB. 1927 6. 147 ff ); auch SS. v. 15. 6. 35 - 2NPV. 810-812 
sagt von der Obliegenheit zur Mitteilung des Strafverfahrens: .Vie Slägeria (— VN ) 

konnte (!) danach ohne grobes verschulden (!) annehmen, daß eine Nechtspsticht ff)



28 II. Ver versicherungsfall.

3m wesentlichen geht die Rechtsprechung, insbesondere der RG. und 
der oberen Gerichte in füngerer Zeit dabin, die (Obliegenheiten — 
zum mindesten die, welche nach dem VZall zu erfüllen sind — als nicht 
erzwingbare Voraussetzungen für die Erhaltung des Anspruchs aus dem 
vvertrag zu beurteilen.

Ver Theorienstreit ist 'ebenso heftig wie unentschieden". Man 
kann aber durchaus nicht die voraussehungstheorie, wie dies vielfach 
geschieht, als die herrschende bezeichnen, weder wenn man auf Zahl 
und Namen ihrer Vertreter, noch die Überzeugungskraft ihrer Argu
mente blickt.

Beide Lehren gehen davon aus, daß die (Obliegenheit eine besondere 
Rechtsflgur ist, die einen einheitlichen Rechtsbegriff verkörpert", 
der für sämtliche so bezeichnete Maßregeln und nur für sie geschaffen 
ist, und in Rechtrnatur, Voraussetzungen und Zolgen nur nach den 
Grundsätzen dieses „Begriffs" bestehen und wirken kann.

Es fragt sich, ob dieser Ausgangspunkt richtig ist; denn läßt sich eine 
solche Auffassung nicht begründen, so wird damit klar, daß und warum 
der versuch einer einheitlichen Bestimmung ergebnislos sein und blei
ben mutz.

Zur Beantwortung dieser Lrage kann man an das Wort (Obliegenheit 
anknüpfen und die Absicht, in der die Väter der VVG. es gebraucht 
haben; man wird weiterhin im VVG. und anderen Gesetzen, welche 
Obliegenheiten enthalten, diese Normen betrachten und versuchen, daraus 
auf einen etwaigen besonderen „Begriff" und seine Abgrenzung Schlüsse 
zu ziehen. Schließlich wird auf die Gründe einzugehen sein, welche die 
Vertreter der beiden Theorien dafür vorbringen, daß ausschließlich eine 
von ihnen richtig ist.

hierzu nicht bestand .. .*, womit da» Bestehen einer Rechtspflicht zugegeben wirb. — 
Ferner lü-t ÜG. v. 5. 11. 30 den BN. für bas Verschulden feines Erfüllungsgehilfen 
bei Verletzung von Obliegenheiten gemü- § 278 BGB. hafte» (f. oben).

UV. vom 17. 6. 33 — OOV. 6. 66 spricht immerhin von Obliegenheiten, welche 
6tt VR. gegenüber dem V*rer .zu erfüllen" hatte. Dazu Gottschalk aaO. 6. 203, da« 
«Iber 2mthor aaO. 6. 40 — Vergl. ferner Lelle v. 29. 6. 36 = HansRGZ. 2. 469; 
Hamborg v. 2. 2. 34 — 2PV. 1935 6. 15 (a. 2. anscheinenb dasselbe Gericht im 
Art. v. 30. 4. 35 s. oben); Braunschweig v. 25. 10. 35 - 2RPV. 1936 Zus. I 6. 10; 
Düsseldorf v. 2. 11. 33 — 2PV. 6. 421 spricht von der .herrschende« wohlbegrüabeten 
(L Int) Meinung'; Hamm v. 25. 3. 35 - 2RPV. Zus. II 6. 64 * HansRGZ. 
2. 401; Hassel v. 30. 9. 27 - 2PV. 1928 6. 12 - HansRGZ. 1928 2. 2217 ent« 
scheibet, da- die 2usschlu-frist des § 12 II BVG. nicht eine Obliegenheit sei; denn 
es handle stch bei dieser Ülageerhebang .nicht um eine vou der Beklagten erzwing bare, 
bei Richtersülluag In einen Schabensersahonspruch übergehende verbiadlichkett im Sinne 
von Z 278 DGB., sondern nur um eine Voraussetzung für die Erhaltung des Anspruch» 
auf die DSomme": dies Ist aber die OefluittoU, welche bas Reichsgericht gerade für die 
Obliegenheiten wiederholt gegeben hat.
Aber weitere Rechtsprechung: Möller .Verantwortlichkeit" 6. 67.

89) Mit Recht spricht Ritter aaO. 6. 35 2nm. 63 von einer .babylonischen Wirrnis". 

•I) Rack Bruch PBR. 6. 282 handelt es stch sogar um eine .dem BRecht typische 
Rechtsslgnr.


